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405/A XXVI. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc, Mag. Gerald Loacker, Daniela Holzinger-Vogtenhuber, BA, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 18.10.2018 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 18.10.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
das Herstellen und Inverkehrbringen von 
Tabakerzeugnissen und verwandten 
Erzeugnissen sowie die Werbung für 
Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse 
und den Nichtraucherinnen- bzw. 
Nichtraucherschutz (Tabak- und 
Nichtraucherinnen- bzw. 
Nichtraucherschutzgesetz - TNRSG) geändert 
wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

 
Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Bundesgesetz über das Herstellen und 
Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen und 
verwandten Erzeugnissen sowie die Werbung für 
Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse und den 
Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutz (Tabak- 
und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetz - 
TNRSG), BGBl. Nr. 431/1995, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 37/2018, wird wie folgt 
geändert: 

 

 1. In § 12 Abs. 1 Z 4 wird nach dem Wort „Freiflächen“ 
ein Punkt angefügt und der Ausdruck „und 
ausgenommen in jenen Fällen, in denen das Rauchen 
gemäß § 13a zulässig ist.“ entfällt. 

 

§ 12. (1) Rauchverbot gilt in Räumen für 

 1. … 
 § 12. (1) Rauchverbot gilt in Räumen für 

 1. … 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 18.10.2018 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 18.10.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 4. die Herstellung, Verarbeitung, Verabreichung 
oder Einnahme von Speisen oder Getränken 
sowie die in Gastronomiebetrieben für alle den 
Gästen zur Verfügung stehenden Bereiche, 
ausgenommen Freiflächen und ausgenommen in 
jenen Fällen, in denen das Rauchen gemäß § 13a 
zulässig ist. 

  4. die Herstellung, Verarbeitung, Verabreichung 
oder Einnahme von Speisen oder Getränken 
sowie die in Gastronomiebetrieben für alle den 
Gästen zur Verfügung stehenden Bereiche, 
ausgenommen Freiflächen. und ausgenommen 
in jenen Fällen, in denen das Rauchen gemäß 
§ 13a zulässig ist. 

 2. § 13a samt Überschrift entfällt.  

Nichtraucherschutz in Räumen der Gastronomie  Nichtraucherschutz in Räumen der Gastronomie 

§ 13a. (1) Unbeschadet arbeitsrechtlicher 
Bestimmungen und der §§ 12 und 13 gilt Rauchverbot in 
den der Verabreichung von Speisen oder Getränken an 
Gäste dienenden Räumen 

 1. der Betriebe des Gastgewerbes gemäß § 111 
Abs. 1 Z 2 der Gewerbeordnung 1994 (GewO), 
BGBl. Nr. 194/1994, in der geltenden Fassung, 

 2. der Betriebe des Gastgewerbes mit einer 
Berechtigung zur Beherbergung von Gästen 
gemäß § 111 Abs. 1 Z 1 oder Abs. 2 Z 2 oder 4 
der GewO, 

 3. der Betriebe gemäß § 2 Abs. 9 oder § 111 Abs. 2 
Z 3 oder 5 der GewO. 

(2) Als Ausnahme vom Verbot des Abs. 1 können 
in Betrieben, die über mehr als eine für die 
Verabreichung von Speisen oder Getränken an Gäste 
geeignete Räumlichkeit verfügen, Räume bezeichnet 
werden, in denen das Rauchen gestattet ist, wenn 
gewährleistet ist, dass der Tabakrauch nicht in die mit 
Rauchverbot belegten Räumlichkeiten dringt und das 
Rauchverbot dadurch nicht umgangen wird. Es muss 
jedoch der für die Verabreichung von Speisen oder 
Getränken vorgesehene Hauptraum vom Rauchverbot 
umfasst sein, und es darf nicht mehr als die Hälfte der für 
die Verabreichung von Speisen oder Getränken 
vorgesehenen Verabreichungsplätze in Räumen gelegen 

 § 13a. (1) Unbeschadet arbeitsrechtlicher 
Bestimmungen und der §§ 12 und 13 gilt Rauchverbot in 
den der Verabreichung von Speisen oder Getränken an 
Gäste dienenden Räumen 

 1. der Betriebe des Gastgewerbes gemäß § 111 
Abs. 1 Z 2 der Gewerbeordnung 1994 (GewO), 
BGBl. Nr. 194/1994, in der geltenden Fassung, 

 2. der Betriebe des Gastgewerbes mit einer 
Berechtigung zur Beherbergung von Gästen 
gemäß § 111 Abs. 1 Z 1 oder Abs. 2 Z 2 oder 4 
der GewO, 

 3. der Betriebe gemäß § 2 Abs. 9 oder § 111 Abs. 2 
Z 3 oder 5 der GewO. 

(2) Als Ausnahme vom Verbot des Abs. 1 können 
in Betrieben, die über mehr als eine für die 
Verabreichung von Speisen oder Getränken an Gäste 
geeignete Räumlichkeit verfügen, Räume bezeichnet 
werden, in denen das Rauchen gestattet ist, wenn 
gewährleistet ist, dass der Tabakrauch nicht in die mit 
Rauchverbot belegten Räumlichkeiten dringt und das 
Rauchverbot dadurch nicht umgangen wird. Es muss 
jedoch der für die Verabreichung von Speisen oder 
Getränken vorgesehene Hauptraum vom Rauchverbot 
umfasst sein, und es darf nicht mehr als die Hälfte der für 
die Verabreichung von Speisen oder Getränken 
vorgesehenen Verabreichungsplätze in Räumen gelegen 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 18.10.2018 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 18.10.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
sein, in denen das Rauchen gestattet wird. sein, in denen das Rauchen gestattet wird. 

 3. § 13b Abs. 4 entfällt.  

(4) In Betrieben gemäß § 13a Abs. 1 ist kenntlich zu 
machen, ob in den der Verabreichung von Speisen oder 
Getränken an Gäste dienenden Räumen Rauchverbot gilt 
oder nicht, oder, sofern Rauchverbot nicht gilt, das 
Rauchen vom Inhaber gestattet wird oder nicht. In 
Räumen, in denen geraucht werden darf, hat die 
Kennzeichnung überdies den Warnhinweis „Rauchen 
gefährdet Ihre Gesundheit und die Gesundheit Ihrer 
Mitmenschen“ zu enthalten und ist die Kennzeichnung in 
ausreichender Größe und Zahl so anzubringen, dass sie 
überall im Raum gut sichtbar und der Warnhinweis gut 
lesbar ist. 

 

 (4) In Betrieben gemäß § 13a Abs. 1 ist kenntlich zu 
machen, ob in den der Verabreichung von Speisen oder 
Getränken an Gäste dienenden Räumen Rauchverbot gilt 
oder nicht, oder, sofern Rauchverbot nicht gilt, das 
Rauchen vom Inhaber gestattet wird oder nicht. In 
Räumen, in denen geraucht werden darf, hat die 
Kennzeichnung überdies den Warnhinweis „Rauchen 
gefährdet Ihre Gesundheit und die Gesundheit Ihrer 
Mitmenschen“ zu enthalten und ist die Kennzeichnung in 
ausreichender Größe und Zahl so anzubringen, dass sie 
überall im Raum gut sichtbar und der Warnhinweis gut 
lesbar ist. 

 

 4. § 18 Abs. 15 entfällt.  

(15) Die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz kann durch 
Verordnung gemäß § 23 Abs. 2 des Kinder- und 
Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz 1987, BGBl. 
Nr. 599/1987, die über die Bestimmungen des § 13a 
Abs. 4 Z 4 hinausgehenden erforderlichen Vorschriften 
für den besonderen Gesundheitsschutz von Personen, die 
das 18. Lebensjahr nicht vollendet haben und in 
Betrieben mit Raucherräumen gemäß § 13a arbeiten oder 
ausgebildet werden, erlassen. Diese Verordnung kann 
insbesondere weitere Beschäftigungsbeschränkungen 
oder Beschäftigungsverbote enthalten, auf 
kollektivvertragliche Regelungen Bedacht nehmen und 
Übergangsbestimmungen für bereits beschäftigte oder in 
Ausbildung befindliche Personen vorsehen. 

 

 (15) Die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz kann durch 
Verordnung gemäß § 23 Abs. 2 des Kinder- und 
Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz 1987, BGBl. 
Nr. 599/1987, die über die Bestimmungen des § 13a 
Abs. 4 Z 4 hinausgehenden erforderlichen Vorschriften 
für den besonderen Gesundheitsschutz von Personen, die 
das 18. Lebensjahr nicht vollendet haben und in 
Betrieben mit Raucherräumen gemäß § 13a arbeiten oder 
ausgebildet werden, erlassen. Diese Verordnung kann 
insbesondere weitere Beschäftigungsbeschränkungen 
oder Beschäftigungsverbote enthalten, auf 
kollektivvertragliche Regelungen Bedacht nehmen und 
Übergangsbestimmungen für bereits beschäftigte oder in 
Ausbildung befindliche Personen vorsehen. 
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